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Zum Mitnehmen

n  Die Durchsetzung des Europäischen Asylsystems ist bislang nur ansatzweise gelungen. Trotz aller Schwierig-
keiten muss künftig noch stärker auf die Einhaltung rechtlicher Verordnungen und Gesetze gedrungen wer-
den. Eine weitere Aufgabe der Europäischen Union liegt in der Sicherung der Grenzen und der Bekämpfung 
der Fluchtursachen außerhalb Europas.

n	 Der derzeitige Migrationsdruck aus dem Nahen und Mittleren Osten und Afrika sowie die gleichzeitig  
wachsende Skepsis gegenüber „Multikulturalismus” und der Zuwanderung aus islamischen Staaten stellt  
die Staaten der Europäischen Union vor große Herausforderungen.

n  Die künftige Aufgabe deutscher und europäischer Asyl- und Migrationspolitik liegt einerseits im Austarieren 
demokratischer Teilhabe an Debatten zu Flucht und Migration und andererseits in einem verantwortungs-
ethischen Handeln gegenüber Schutzbedürftigen. 

n		Die deutsche Politik muss die Stärkung der gesellschaftlichen Ordnung und die nicht-selektive Umsetzung 
geltenden Rechts in das Zentrum ihrer Bemühungen stellen. Zur Konsolidierung der derzeitigen gesellschaft-
lichen Veränderungen bedarf es einer gesteuerten Begrenzung der Einwanderung.

Ingmar Zielke | Franziska Stahl 
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Zusammenfassung

Die Reaktionen der EU-Mitgliedsstaaten auf die anhaltende Flucht- und Migrations-
krise sowie die gleichzeitig wachsende Skepsis gegenüber multikulturellen Gesell-
schaftsmodellen verlaufen höchst unterschiedlich. Während sich die öffentliche 
Debatte in Deutschland zuvorderst auf das Aufnahmemanagement von Asylbewer-
bern konzentriert, versuchen andere EU-Mitgliedsstaaten die Entwicklungen durch 
rechtsstaatliche Mittel zur Eindämmung von „Pull-Faktoren”, aber auch durch 
abschreckend-unwürdige Maßnahmen bei der Flüchtlingsaufnahme zu begegnen. 
Trotz der Einigung auf eine freiwillige Verteilung von circa 120.000 Flüchtlingen 
innerhalb der Europäischen Union erschweren gewichtige Faktoren auch künftig 
eine Harmonisierung des Europäischen Asylsystems. 

Bei der Eindämmung rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen innerhalb der 
Europäischen Union bieten sich mehrere Modelle an, wobei deutsche Ansätze eben-
so wenig wie die Reaktionen europäischer Nachbarstaaten überzeugen. Während 
rechtspopulistische Parteien in Schweden, Frankreich und Großbritannien zuneh-
mend die politische Agenda bestimmen, findet der Rechtsruck in Deutschland  
weitgehend außerhalb des Parteienspektrums auf den Straßen statt. Die zentrale 
Aufgabe der Politik im Hinblick auf die innenpolitische Akzeptanz großer Migrations-
ströme ist die Umsetzung geltender Rechtskriterien und die Unterscheidung zwi-
schen Schutzbedürftigen und Migranten im Asylverfahren. Dafür bedarf es neben 
der Stärkung des Primats des Rechts einer Debatte über Ziele und Grenzen der  
Einwanderung. 

1. Einleitung

In den vergangenen Jahren haben Krisen, Kriege, soziale Ungleichheiten und demo-
graphische Entwicklungen in der MENA-Region und Zentralafrika zu einem beispiel-
losen Anstieg von Migrationsbewegungen geführt, auf den Europa nur ungenügend 
vorbereitet war und der die Solidarität der EU-Mitgliedsstaaten untereinander fort-
dauernd strapaziert.1 Im Jahr 2013 sind europaweit 435.000 Asylanträge gestellt 
worden. 2014 waren es bereits 625.000 Asylanträge.2 Prognosen zufolge werden 
2015 voraussichtlich allein in Deutschland mehr als 800.000 Asylanträge gestellt.3 

Angesichts der Intensität inter-konfessioneller und geopolitischer Auseinander- 
setzungen, der Fragilität staatlicher Strukturen in der MENA-Region und der prog-
nostizierten Verdoppelung der afrikanischen Bevölkerungszahl bis zur Mitte dieses 
Jahrhunderts, sieht sich die Europäische Union einer dauerhaften Herausforderung 
gegenüber, auf welche die Mitgliedsstaaten kohärente außen- und innenpolitische 
Antworten finden müssen. Während die Europäische Union an ihren Außengrenzen 
vor moralischen Dilemmata zwischen Flüchtlings- und Grenzschutz steht,4 ergeben 
sich auch innerhalb der EU erhebliche Herausforderungen. Auf gesamteuropäischer 
Ebene sind dies einerseits eine ausgewogene und solidarische Verteilung der  
Migranten und Flüchtlinge sowie andererseits das Anwachsen rechts- und links-
populistischer Strömungen, die sich im Hinblick auf die europäische Asylpolitik 
zunehmend unversöhnlich gegenüberstehen und nicht nur in Deutschland zu innen-
politischen Spannungen beitragen.5 

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Skepsis gegenüber multikulturellen Gesell-
schaftsmodellen, den islamistischen Anschlägen im westlichen Europa und der man-
gelnden Erfahrung osteuropäischer Staaten mit dem Multikulturalismus der west-
lichen EU-Mitgliedsstaaten, sind Europas politische Eliten sowie die nationalen 
Bevölkerungen gezwungen, nachhaltige Lösungen in der Flüchtlingskrise zu finden. 
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Insbesondere deutsche Regierungsvertreter haben in der Vergangenheit beklagt, 
dass die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas unsolidarisch und ungerecht 
sei und mehr Lastenteilung gefordert.6

Im Folgenden soll diese „innenpolitische” Problematik Europas zunächst durch eine 
Zustandsanalyse mitsamt der historischen Entwicklung der europäischen Asylpolitik 
erklärt werden. Anschließend vergleicht der Beitrag die Unterschiede in der Um- 
setzung der Asylpolitik in den EU-Mitgliedsstaaten und bewertet die zentralen  
Hürden, die eine Europäisierung der Asylpolitik bislang verhindern. Der zweite Teil 
der Analyse fokussiert sich auf die Herausforderungen populistischer Parteien und 
Bewegungen, die durch die Flüchtlingsproblematik und die nur selektive Umsetzung 
geltenden Rechts an Zuspruch gewinnen. Abschließend werden mögliche Lösungs-
ansätze bezüglich der europäischen Asylpolitik und populistischer Bewegungen  
skizziert. 

2. Problemaufriss

a) Das Scheitern des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS)

Mit dem 1990 abgeschlossenen und 1997 in Kraft getretenen sog. Dubliner Über-
einkommen wurde der völkerrechtliche Grundstein für das Gemeinsame Euro- 
päische Asylsystem (GEAS) gelegt. Das Vertragswerk folgte dabei dem Prinzip  
„Ein Flüchtling, Ein Staat”, das der Bekämpfung illegaler Migration („no refugees  
in orbit”) innerhalb der EU dienen sollte. Das Dublin-Verfahren legt Kriterien für  
die Zuständigkeit der EU-Mitgliedsstaaten bei Asylverfahren fest. Grundsätzlich ist 
der Mitgliedsstaat der ersten Einreise auch für die Bearbeitung des Asylverfahrens 
zuständig. Mit dem Dublin-Verfahren werden die Ersteinreise-Mitgliedsstaaten poli-
tisch wie rechtlich angehalten, ihrer staatlichen Verantwortung für Grenzschutz-  
und -kontrolle gerecht zu werden und Migranten nicht ungehindert ein- und durch-
reisen zu lassen. Diese Bestimmungen sind neben der Vereinheitlichung der  
Vorschriften bei Einreisen ein zentraler Baustein des Schengener Abkommens,  
das den Abbau der Personenkontrollen an den Binnengrenzen zwischen den euro-
päischen Vertragsparteien vorsieht. 

Bereits in den neunziger Jahren ging die Zielsetzung der Europäischen Asylpolitik 
über die bloße Feststellung der Zuständigkeit hinaus. Artikel 80 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (VAEU) betont den „Grundsatz der Soli-
darität” bei der „gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitglieds-
staaten, einschließlich in finanzieller Hinsicht”.7 Ziel der Maßnahme war eine  
Annäherung der Gewährleistungsquoten von Asylgenehmigungen sowie die Durch-
setzung von Standards und der Schutz der Rechte von Asylsuchenden.8 Mit der 
FRONTEX-Verordnung aus den Jahren 2007/2004 schrieben die Mitgliedsstaaten die 
Bedingungen für die europäische Grenzschutzagentur fest. Aufnahmerichtlinien  
mitsamt Unterbringung und Versorgung (Richtlinie 2003/9 EG des Rates), Qualifi-
kationsrichtlinien bezüglich der Mindestnormen zur Anerkennung Asylsuchender 
(Richtlinie 2003/109/EG des Rates) sowie Asylverfahrensrichtlinien wurden sukzes-
sive festgelegt (Richtlinie 2005/86/EG des Rates). Ende der 1990er Jahre hatte sich 
die Europäische Union bereits auf das Non-Refoulement-Prinzip geeinigt, das den 
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten verbietet, Flüchtlinge abzuschieben, die unter den 
objektiven Kriterien der Genfer Flüchtlingskonvention Schutz genießen.9 Entgegen 
der öffentlichen Wahrnehmung einer „Festung Europa” haben dabei sowohl die 
Europäische Union als auch Deutschland die rechtlichen Kriterien zur Ausweitung 
des Personenkreises Schutzberechtigter sowie Anerkennungskriterien und Verfahren 
zugunsten der Asylsuchenden liberalisiert.10 

Die Europäische  
Union und Deutsch-
land waren nie eine 
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des Schengener 
Abkommens.
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Trotz der Einrichtung eines europaweiten Flüchtlingsfonds (AMIF) und des Europäi-
schen Asyl- und Immigrationspakts mitsamt EASO-Büro (European Asylum Support 
Office) ist die Europäisierung der Asylpolitik über die letzten Jahrzehnte misslungen. 
Zum einen divergierten die Aufnahmequoten bei Asylbewerbern – auch bei identi-
schen Herkunftsstaaten und Fluchtursachen – zwischen den EU-Mitgliedsstaaten 
erheblich. Zum anderen beschränkte sich die Aufnahme Asylsuchender auf wenige 
europäische Staaten.11 Die fünf EU-Staaten Deutschland, Schweden, Italien, Frank-
reich und Ungarn haben 2014 nach absoluten Zahlen drei Viertel aller Asylverfahren 
in der EU bestritten. Im Vergleich zur Bevölkerung (relative Zahlen) wurden die 
höchsten Asylbewerberquoten in Schweden, Ungarn, Österreich, Malta, Dänemark, 
Deutschland und Belgien verzeichnet. Während in Schweden, einem Land mit knapp 
zehn Millionen Einwohnern, zwischen 2008 und 2012 insgesamt über 150.000 Asyl-
anträge gestellt wurden, lag die Zahl in Spanien (über 45 Millionen Einwohner)  
bei nur 16.260.12 Schon ein oberflächlicher Vergleich dieser Zahlen zeigt, dass das 
Dubliner Übereinkommen in der Praxis nur unzureichend Durchsetzung findet. 

Während die Schutzquote für irakische Asylbewerber im Jahr 2012 in Österreich bei 
92,3% lag, betrug sie in Dänemark 10% und lag in Griechenland bei unter 3%.13 
Auch die Leistungen für Flüchtlinge und Asylantragsteller unterschieden sich bei-
spielsweise bei der medizinischen Betreuung erheblich. Obwohl der Flüchtlingssta-
tus und subsidiärer Schutz und damit verbundene Mindestleistungen nach EU-Recht 
einheitlich definiert sind, unterliegt die Umsetzung im Einzelfall und die humanitäre 
Begründung für die Gewährung von Schutz weiter nationalstaatlichem Recht. Ent-
sprechend werden Asylanträge je nach nationalstaatlicher Praxis unterschiedlich 
beschieden.14 

Angesichts der zunehmenden Migrationsbewegungen aus der MENA-Region und 
Afrika ist das Dubliner Übereinkommen in die Kritik geraten und faktisch ausgesetzt 
worden. Zuvorderst schafft das Dublin-System einen ungenügenden Solidaritäts-
mechanismus: Während die Peripheriestaaten ankommende Asylbewerber nach 
dem Dubliner Abkommen und den Beschlüssen des Europäischen Gerichtshofs in 
Den Haag aufnehmen müssen, zahlen die Nicht-Peripheriestaaten in einen gemein-
samen Fonds, der den entstehenden Kosten bei der Aufnahme von Asylbewerbern 
jedoch nicht gerecht wird.15 Die Zusagen monetärer Unterstützung der EU bleiben 
vage und unter der eigentlichen Kostenschwelle, sollten die Peripheriestaaten 
gemäß des Dubliner Abkommens tatsächlich sämtliche ankommenden Flüchtlinge 
registrieren. 

In der Vergangenheit haben die an den Außengrenzen der Europäischen Union  
gelegenen Staaten die Aufnahme von Asylbewerbern zu umgehen versucht. So  
hat Italien Flüchtlinge auf offener See abgefangen und ohne Prüfung des Asyl-
berechtigungsstatus ausgesetzt. Diese Praxis ist seit dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte im Jahr 2012 jedoch widerrechtlich.16 Ein zweiter 
Ansatz war die Minimierung der eigenen Aufnahmestandards in mehreren EU-Mit-
gliedsstaaten. Zwar ähneln die offiziellen italienischen Standards für Asylbewerber 
den deutschen und beinhalten geregelte Ansprüche auf Asyl, Unterkunft, Verpfle-
gung und medizinische Versorgung;17 in der Praxis kann jedoch von keinem funk-
tionalen Asylsystem ausgegangen werden. So haben deutsche Verwaltungsgerichte 
in der Vergangenheit Rückführungen von Asylbewerbern aufgrund der „unmensch-
lichen und erniedrigenden Behandlung”, denen Asylbewerber in Italien ausgesetzt 
seien, als widerrechtlich eingestuft.18 Auch Rückführungen nach Bulgarien, Ungarn 
und Griechenland wurden aufgrund der systemischen Mängel der jeweiligen Asyl-
systeme gestoppt.19
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Es ist zudem davon auszugehen, dass mangelnde verwaltungstechnische Kapazi-
täten in Peripheriestaaten wie Bulgarien, Griechenland und Italien ein zentraler 
Grund für die mangelnde Umsetzung des Dubliner Übereinkommens sind, obwohl 
die Rechtsprechung – beispielsweise bei der medizinischen Versorgung von Flücht-
lingen in Italien – teils sehr großzügig ist. Allerdings hängt das italienische Asyl- 
system stark von der finanziellen und organisatorischen Einbindung privater  
Organisationen ab, so dass die Mehrzahl der Asylsuchenden ohne staatliche Unter-
stützung auskommen muss.20 Hinzu kommen beabsichtigte oder unbeabsichtigte 
Versäumnisse bei Personenkontrollen, die es Flüchtlingen und Migranten ermög-
lichen in andere Staaten der Europäischen Union weiterzureisen und dort Asyl zu 
beantragen. 

Aufgrund der ungleichen Verteilung der Asylbewerber und anerkannten Asylanten 
sowie stark divergierender Standards bei der Aufnahme von Flüchtlingen wurde  
das Europäische Asylsystem im Juli 2013 revidiert.21 Zu den Beschlüssen gehörten 
sowohl die Einführung einheitlicher Mindestbedingungen hinsichtlich der Aufnahme, 
Versorgung und Zugang zum Asylverfahren sowie die EURODAC-Verordnung, wel-
che die Identifizierung von ankommenden Migrantinnen und Migranten durch die 
Abnahme von Fingerabdrücken und die Klärung der Zuständigkeit der Mitglieds-
staaten betrifft. Die Nothilfe für die Mitgliedsstaaten an den Außengrenzen sollte 
aufgestockt und die Möglichkeiten für eine „Notfall-Umverteilung auf freiwilliger 
Basis unter allen Mitgliedsstaaten” geprüft werden. Vereinbart wurde die Entsen-
dung von Teams des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen in die EU-
Staaten an den Außengrenzen mit dem Ziel, Asylanträge gemeinsam zu bearbeiten. 
Eingeleitet werden sollte ferner ein erstes freiwilliges Pilotprojekt für die Neuansied-
lung in allen EU-Mitgliedsstaaten. Diese Maßnahmen werden von einem Fonds 
unterstützt, der drei Milliarden Euro für die Jahre von 2016 bis 2020 verspricht.22 
Zudem wurden einheitliche Standards bei der Arbeitsmarktintegration von Asylsu-
chenden gesetzt, die in den Mitgliedsstaaten jedoch noch nicht einheitlich umge-
setzt sind. Des Weiteren wurden erstmals Rechte für Minderjährige und besonders 
Hilfsbedürftige fest-gelegt. Der European Refugee Fund hat zudem erste Verbesse-
rungen in den Aufnahmelagern, insbesondere in Griechenland, angestoßen. leich-
zeitig hat der äußere Druck auf Griechenland zumindest bis zur Wahl Alexis Tsipras 
zum griechischen Ministerpräsidenten im Januar 2015 dazu geführt, dass die Auf-
nahmequote von Flüchtlingen von vormals ein Prozent auf zwölf Prozent angestie-
gen ist. Zudem haben einzelne EU-Mitgliedsstaaten ihre europäischen Leistungen 
gegenüber Asylbewerbern in die nationale Rechtsprechung integriert. In Ungarn 
schließen die Asylbehörden seit 2014 einen „Integrationsvertrag” mit Flüchtlingen 
und Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz, in dem Grundbedürfnisse und 
Leistungen wie Unterkunft, Bildungsansprüche und Gesundheitsfürsorge geregelt 
werden.23

Dennoch haben weitergehende, im April 2015 von Europäischen Rat verabschiede-
te, Maßnahmen das Ziel einer Harmonisierung verfehlt.24 So verzichtete der Euro-
päische Rat auf ein EU-weites System zur Verteilung von anerkannten Flüchtlingen 
außerhalb der territorialen EU-Grenzen („Resettlement”). Die Umverteilung („Relo-
cation”) von 120.000 sich in Italien, Ungarn und Griechenland befindenden Flücht-
lingen wurde nach einem Mehrheitsbeschluss im Europäischen Rat angenommen. 
Inwiefern die Beschlüsse angesichts der Sogwirkungen ethnischer und religiöser 
Gemeinschaften in Europa und der mangelnden Bereitschaft von vier osteuro- 
päischen EU-Mitgliedsstaaten, sich an den Beschlüssen zu beteiligen, umzusetzen 
sind, muss sich zeigen. Auch Großbritannien hat sich an der freiwilligen Regelung 
nicht beteiligt.25 Trotz der andauernden Erklärungen, Menschenschmuggel inner-
halb der Europäischen Union unterbinden zu wollen, kommt es täglich zu illegalen 
Grenzüberschreitungen mithilfe organisierter Netzwerke.26

Mangelnde bürokra-
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b) Langfristige Mängel des Europäischen Asylsystems

Trotz einer potentiellen künftigen Konvergenz der Flüchtlings- und Asylpolitik,  
dem EU-Ratsbeschluss vom 22. September und einiger aus Flüchtlingssicht zu 
begrüßender Neuerungen, sprechen gewichtige Faktoren gegen eine Harmonisie-
rung des europäischen Asylsystems – zumindest wenn man die seit den neunziger 
Jahren formulierten Maßstäbe anlegt. Die Gründe dafür sind vielschichtig. 

Erstens wird der Mangel an institutioneller Verfügungsgewalt der Europäischen Uni-
on die Implementierung der Asylstandards und eine gerechtere Verteilung der Asyl-
bewerber auch künftig erschweren. Selbst wenn die Beschlüsse der Europäischen 
Union im Gegensatz zur Praxis der letzten Jahrzehnte sukzessive umgesetzt wür-
den, so werden die Standards in Flucht- und Asylfragen weiterhin von den einzelnen 
Mitgliedsstaaten gesetzt. Obwohl der Gemeinsame Markt und innereuropäische  
Migrationsbewegungen die staatliche Souveränität eingeschränkt haben, bleibt das 
Territorium der EU trotz grenzüberschreitender Mobilität nationalstaatlich organi-
siert. Die Europäische Union übt keine territoriale Souveränität über die Mitglieds-
staaten aus. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu unmissverständlich festge-
stellt, dass das Recht Asyl zu gewähren und zu entziehen weiterhin in der Macht  
der Einzelstaaten steht.27 

Verkompliziert wird die Implementierung auf europäischer Ebene durch Interes-
sensunterschiede zwischen den europäischen Institutionen.28 So vertreten das Euro-
päische Parlament und die Europäische Kommission mit der Betonung auf Asylbe-
werberrechte häufig diametral entgegengesetzte Interessen zum Europäischen Rat. 
Letzterer ist oftmals zwischen den Interessen der Peripheriestaaten und denen der 
Kernstaaten, sowie zwischen west- und osteuropäischen Staaten gespalten. 

Zweifelhaft erscheint ferner, warum die Flüchtlings- und Asylpolitik den bereits seit 
einem Jahrzehnt einsetzenden und durch die griechische Schuldenkrise nochmals 
befeuerten Trend der Renationalisierung europäischer Politik entgegenlaufen soll-
te.29 Zuletzt hat Finanzminister Wolfgang Schäuble vor einer Ausweitung der Befug-
nisse der Europäischen Kommission gewarnt.30 Ein gewichtiger Faktor der mangeln-
den Europäisierung dürfte dabei darin liegen, dass die Mehrzahl der Mitglieds- 
staaten Immigrationspolitik weiterhin als Kernaufgabe der nationalen Souveränität 
wahrnehmen. Der britische Migrationsexperte Paul Collier argumentiert, dass der 
Schutz des eigenen Territoriums oftmals als Menschenrecht („human right”) wahr-
genommen werde. Die Verteidigung des eigenen Gebiets werde als ebenbürtig zum 
Recht auf privaten Besitz betrachtet. 31

Zudem bleiben sowohl innenpolitische Diskurse, unterschiedliche staatliche Inte-
grationsphilosophien, als auch nationalstaatliche Sozialstandards die zentralen 
Triebfedern der Europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik. Zwar kann argumentiert 
werden, dass die Flüchtlingskrise in den letzten Jahren in diesem Politikfeld zur  
Bildung einer europäischen Öffentlichkeit geführt hat.32 Allerdings basiert die 
Öffentlichkeit oftmals auf nationalen Vorbehalten gegenüber der Flüchtlingspolitik 
anderer EU-Staaten oder aber gegenüber den Flüchtlingen selbst. Im Grunde blei-
ben Diskurse über flüchtlingspolitische Maßnahmen fest in nationalstaatlicher Hand. 
Die Kenntnisse der deutschen Öffentlichkeit über den ungarischen oder polnischen 
Flüchtlingsdiskurs sind so beschränkt wie die Kenntnisse der französischen Öffent-ösischen Öffent-sischen Öffent-
lichkeit über deutsche Erstaufnahmelager und den Königsteiner Schlüssel zur Ver-
teilung von Asylbewerbern innerhalb Deutschlands. Eine moralisch aufgeladene 
Debatte entlang der Prämisse, dass „kein Mensch illegal sei” ist in Polen so undenk-
bar wie Äußerungen zu „Ausländerschwärmen” britischer Sozialisten hierzulande. 

Der Mangel an  
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Einzelne EU-Mitgliedsstaaten haben sich zudem offen gegen eine multikulturelle 
Einwanderungsgesellschaft ausgesprochen. Gleichzeitig bedingen unterschiedliche 
nationale Diskurse eine Diskrepanz bei der Umsetzung geltender Gesetze. Während 
die Rückführungsquote in Deutschland aufgrund der öffentlichen Debatte und der 
konkreten politischen Umsetzung deutlich unter dem europäischen Durchschnitt 
liegt, versucht Frankreich mit rigorosen Abschiebungsmethoden abschreckend auf 
potentielle Migranten zu wirken.33 

Verschieden stark ausgeprägte verwaltungstechnische Kapazitäten sowie rechts-
staatliche Unterschiede – insbesondere bei der Implementierung geltender euro-
päischer Verordnungen – sprechen gegen eine Europäisierung der Asylpolitik, auch 
wenn einzelne Statistiken von einer zunehmenden Konvergenz der europäischen 
Flüchtlingspolitik zeugen.34 In Ungarn und anderen osteuropäischen Staaten liegen 
die Sozialleistungen deutlich unter jenen für die einheimische Bevölkerung.35 Ange-
sichts des starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen sind die zuständigen Behörden 
vielerorts überfordert und können den Schutz und die Versorgung der Flüchtlinge 
kaum mehr garantieren. Hinzu kommt, dass auch die Mandate zwischenstaatlicher 
Organisationen wie des UNHCR begrenzt sind und diese somit nur eingeschränkt 
unterstützend eingreifen können. Dies führt dazu, dass NGOs und soziale Einrich-
tungen zunehmend eine zentrale Rolle im Flüchtlingsschutz einnehmen. Beispiels-
weise helfen NGOs in Griechenland bei der Einrichtung von Notunterkünften, sorgen 
für Verpflegung und Hygienemaßnahmen, organisieren Integrations- und Sprach-
kurse für jene, die auf ihr Verfahren warten und beraten Flüchtlinge in juristischen 
und sozialen Fragen.36 Auch wenn dies aktuell notwendig und richtig ist, wirft die 
Übernahme staatlicher Kernfunktionen durch NGOs langfristig Fragen nach der 
Regelungsfunktion des Staates auf. Wo diese nicht erfüllt wird, sind vergleichbare 
Standards schon auf nationalstaatlicher Ebene nicht gewährleistet und weitgehend 
abhängig von der Mobilisierbarkeit der lokalen Bevölkerung.

Hinzu kommen die divergenten wirtschaftlichen Bedingungen und arbeitsmarkt- 
politischen Herausforderungen in Europa. So liegt die Jugendarbeitslosigkeit in  
Italien offiziell bei über 40 Prozent, während sie in Deutschland bei knapp über  
sieben Prozent liegt.37 Daraus ergeben sich erhebliche Unterschiede bei der Nach-
frage nach Arbeitskräften in den jeweiligen Arbeitsmärkten. Im Ergebnis sind die 
Unterschiede bezüglich der Aufnahmebedingungen für Asylbewerber und ihren 
Zugang zum Arbeitsmarkt zwischen den Mitgliedsstaaten erheblich.38 Zwar schreibt 
die 2013 verabschiedete EU-Richtlinie 2013/33/EU Aufnahmestandards fest und 
gibt vor, dass Asylsuchenden spätestens neun Monaten nach Antragstellung Zugang 
zum nationalen Arbeitsmarkt gewährt werden soll. Allerdings wird die Richtlinie  
in vielen Mitgliedsstaaten nur widerwillig umgesetzt, da diese zwar einerseits an 
einer Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt und einer Senkung der Sozial-
leistungen interessiert sind, andererseits aber keine zusätzlichen Wirtschaftsflücht-
linge anziehen wollen. 

Schließlich existiert in den Staaten der Europäischen Union zwar eine normative 
Gebundenheit an die Prinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. Aller-
dings gilt diese Gebundenheit zuvorderst für die Kriterien, die erfüllt sein müssen, 
um Menschen Schutz vor Verfolgung zu gewähren. Die Behandlung der Verfolgten 
nach der Flüchtlingsaufnahme ist dagegen an keinen normativen Rahmen gebun-
den. Während Verhandlungen der EU-Mitgliedsstaaten in der Vergangenheit eine 
hohe Konvergenz bei den Definitionskriterien von Flüchtlingen gezeigt haben, sind 
unterschiedliche Auffassungen bezüglich angemessener Aufnahmestandards und 
rechtsstaatlicher Prüfverfahren immer wieder deutlich geworden. 39 
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3.  Herausforderungen bei der Integration von Flüchtlingen  
und Migranten

a) Rechtspopulismus

Neben den Herausforderungen bei der Unterbringung und Verteilung von Asyl-
suchenden hat der zunehmende Migrationsdruck zu politischen Herausforderungen 
innerhalb der europäischen Mitgliedsstaaten geführt. So haben populistische Partei-
en neben europaskeptischen Vorbehalten auch aufgrund der anhaltenden und 
zunehmenden Migrationsbewegungen Zuspruch erhalten. Dabei sind die Flüchtlings-
bewegungen nur ein Teil einer insgesamt skeptischeren Haltung westeuropäischer 
Gesellschaften gegenüber multikulturellen Modellen.40 Gleichzeitig speisen sich die 
Vorbehalte rechtspopulistischer Parteien wie dem Front National, den Schweden 
Demokraten, den Wahren Finnen oder UKIP – bei allen inhaltlichen Unterschieden  
in den Parteiprogrammen – aus einer skeptischen Haltung gegenüber Immigration 
und, wiederum mit Differenzen zwischen den einzelnen EU-Staaten, einer befürch-
teten Islamisierung Europas. Meinungsumfragen in den EU-Mitgliedsstaaten zeigen, 
dass eine Mehrheit der europäischen Bevölkerung Immigration als Bereicherung  
für die nationalen Gesellschaften betrachtet. Auf der anderen Seite wird das derzei-
tige Immigrationsniveau als zu hoch bewertet.41 Während die Aufnahmebereitschaft 
gegenüber Flüchtlingen auf Grundlage der Genfer Konvention stark ausgeprägt  
ist, stößt die Aufnahme von Wirtschaftsmigranten über das Asylverfahren auf 
Ablehnung. 

Entgegen der weitläufigen Meinung, die integrationsskeptischen Parteien verträten 
offene rassistische Vorbehalte, hat eine Studie des Royal Institute for International 
Affairs („Chatham House”) gezeigt, dass die skeptische Haltung gegenüber der 
anhaltenden Immigration und der Zulauf rechtsextremer und rechtspopulistischer 
Parteien insbesondere der Angst vor dem Verlust der eigenen kulturellen Identität 
geschuldet ist.42 Ethnischer Rassismus ist demnach zumindest im westlichen Europa 
eine Randerscheinung; in Polen und Ungarn äußerten Befragte dagegen die Mei-
nung, dass einige „Rassen privilegierter” als andere wären. Die Studie macht zudem 
deutlich, dass es Migrationsskeptikern nicht um die Konkurrenz am Arbeitsmarkt, 
sondern um die soziale Kohäsion geht. So wird die wahrgenommene Gefahr des 
Verlustes der kulturellen Identität deutlich stärker gewichtet als andere Faktoren.43 

An anderer Stelle wurde argumentiert, dass rechtspopulistische Bewegungen in 
Europa das angesprochene Non-Refoulement-Prinzip größtenteils unterstützen; 
dass sie also die Abschiebung von an Leib und Leben bedrohter Menschen mehr-
heitlich ablehnen.44 Rechtspopulistische Parteien wie der Front National in Frank-
reich und die Schweden Demokraten verfolgen in den letzten Jahren Strategien,in 
denen sie die vormals offene Aversion gegenüber Flüchtlingen deutlich abgemildert 
haben und nunmehr Lösungsansätze in den jeweiligen Herkunftsstaaten der Flüch-
tenden fordern.45 

Gleichzeitig sind Vorbehalte gegenüber islamischen Bevölkerungsgruppen europa-
weit angestiegen. Auch in Deutschland hat sich die Debatte von einer deutschen 
„Leitkultur”, die gleichermaßen für alle Einwanderer gelten solle, zu einer Debatte 
um Kopftücher, Zwangsverheiratungen und islamische Ehrenmorde entwickelt. Es 
ist davon auszugehen, dass die Anschläge in Frankreich und Dänemark diese Ent-
wicklungen weiter verstärkt haben. Osteuropäische Politiker haben bereits deutlich 
gemacht, dass sie Christen gegenüber Muslimen bei der Aufnahme von Flüchtlingen 
und Migranten bevorzugen würden, auch, weil sich unter muslimischen Flüchtlingen 
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„Terroristen” befinden könnten.46 Der tschechische Präsident Miloš Zeman betonte, 
dass sich insbesondere islamische Einwanderer „genetisch bedingt” nicht in andere 
Kulturkreise integrieren könnten.47 Auch die slowakische Regierung verkündete 
jüngst, keine Muslime aus Syrien aufzunehmen, da sie sich in der Slowakei „nicht 
heimisch fühlen” würden.48

Für den gesellschaftlichen und politischen Umgang mit rechtspopulistischen Parteien 
und Bewegungen ergeben sich mehrere Strategien: 49 Zum einen können Politik, 
Medien und Gesellschaft mit einer Ausgrenzung populistischer Parteien und Bewe-
gungen reagieren. Die Reaktionen auf die Proteste von PEGIDA in Dresden lassen 
darauf schließen, dass ein Teil der politischen und medialen Elite genau dies ver-
sucht. So hat der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger PEGIDA als „Nazis  
in Nadelstreifen” bezeichnet.50 Justizminister Maas nannte die Protestbewegung  
eine „Schande für Deutschland”.51 Diese deutliche Distanzierung hat den Vorteil, 
dass rechte Parteien in Deutschland im Gegensatz zu anderen EU-Staaten nur 
begrenzte Aussicht auf Erfolg haben. Migrationsfeindliche Forderungen finden  
nur vereinzelt Eingang in die politischen Auseinandersetzungen der Landtage. Im 
Bundestag spielen sie keine Rolle.

Die Wahrnehmung von gefühlten Unterschieden der „öffentlichen” Meinung und der 
angeblich von deutschen Parteien beförderten „veröffentlichten Meinung” drückt 
sich mittlerweile in zahlreichen Leserkommentaren und Bürgerbriefen aus. Darin 
kommen zunehmende Zweifel an der Fähigkeit der Politik zum Ausdruck, die derzei-
tige Asylkrise zu lösen. Eine Abgrenzung nach „rechts” bei gleichzeitigen Reformen 
des deutschen Asylsystems und konsequenten Rückführungen abgelehnter Asyl-
bewerber können die empfundene Distanz zwischen Teilen der Bevölkerung und der 
Politik dämpfen. 

Ein weiterer Ansatz könne die Strategie der „Entschärfung” („Defusion”), also die 
gezielte Ablenkung von der eigentlichen Problematik, sein.52 Auch diese Strategie  
ist jedoch wenig erfolgsversprechend, weil sie das allgemeine Vertrauen in die  
Politik auch außerhalb rechtspopulistischer Kreise zerstören könnte. Zu dieser  
Kategorie können Versuche gezählt werden, die den ökonomischen Nutzen von  
Migration betonen, auch in Hinblick auf die künftigen demographischen Heraus- 
forderungen. Zum einen ergeben sich jedoch Probleme bei der Quantifizierung  
des ökonomischen Nutzens von Migration: Eine umfängliche Studie von Frédéric 
Docquier, Çağlar Ozden und Giovanni Peri kommt zu dem Schluss, dass Immigration 
in OECD-Staaten während der 1990er Jahre keine signifikanten Auswirkungen auf 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Zielländer hatte.53 Zum anderen geht das 
ökonomische Argument nicht auf die mehrheitlich kulturellen Vorbehalte gegenüber 
steigender Migrantenzahlen ein. 

Staaten wie Großbritannien oder Dänemark haben sich für eine Strategie der 
„Adoption”, also der „Anpassung”, entschieden, die einige der Vorbehalte populis-
tischer Parteien aufzunehmen versucht.54 Dieser Ansatz nimmt zwar Kritikpunkte 
rechter Meinungen mit auf. Gleichzeitig kann es jedoch zu einer deutlich stärker 
ausgeprägten immigrationsfeindlichen Atmosphäre breiter politischer und gesell-
schaftlicher Schichten kommen, weil ursprünglich populistische Meinungen politisch 
legitimiert werden. 

Letztlich bleiben daher Strategien des Engagements und der Interaktion zunächst 
am erfolgversprechendsten. Beide Ansätze vollziehen sich zuvorderst auf lokaler 
Ebene und versuchen, sowohl der einheimischen Bevölkerung als auch den Asyl-
bewerbern Ängste und Vorbehalte zu nehmen. Eine verstärkte Interaktion verschie-
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dener sozialer Gruppierungen kann zu einem erheblichen Abbau gegenseitiger  
Ressentiments führen.55 Legitimität politischen Handelns in der Flüchtlings- und 
Migrationspolitik, so könnte man postulieren, entsteht durch Interaktion. 

Gleichzeitig kann die Strategie der lokalen Interaktion die Beantwortung grundsätz-
licher Fragen zu Migration und Asyl jedoch nicht ersetzen. Bei einer Verstetigung 
des Migrationsdrucks auf Europa wird es künftig eine zentrale Herausforderung 
sein, die Aufnahmepolitik zwischen einem „aufgeklärten Elitismus” und einer „inte-
grativen Demokratisierung” auszubalancieren. Im Kern geht es dabei auch um die 
Spannung zwischen der Internationalisierung politischer und ökonomischer Ent-
scheidungsräume („decision spaces”) im Zuge der Globalisierung, bei der „Territo-
rialität” eine abnehmende Gewichtung erfährt, und national-staatlichen Identitäts-
räumen („identity spaces”), für die das Gebot der „Territorialität” weiterhin gilt.56 
Eine verstärkte Verständigung europäischer Eliten könnte die Implementierung  
von Maßnahmen im Bereich von Flüchtlings- und Asylpolitik bestimmen und somit 
einzelne nationale Vorbehalte umgehen.57 Allerdings birgt eine zu starke Emanzi-
pation der Eliten bei Asyl- und Flüchtlingsthemen auch Gefahren: Zum einen wider-
spricht eine stärkere europäische Dimension den einzelnen nationalen Vorbehalten 
in Fragen von Asylpolitik. Zum anderen riskiert sie, die Entfremdung zwischen der 
politisch-wirtschaftlichen Elite einerseits und der nationalen Bevölkerung anderer-
seits zu vertiefen. 

b) Mangelnde Rechtsumsetzung am Beispiel Deutschlands

Die Herausforderungen bei der Bekämpfung von Rechtspopulismus betreffen auch 
die jeweilige nationalstaatliche Innenpolitik. Am Beispiel Deutschlands wird deutlich, 
dass Ressentiments entstehen, wenn nationales Recht nicht umgesetzt wird oder 
werden kann. Im europäischen Vergleich ist die Einstellung der deutschen Bevölke-
rung gegenüber Migranten positiv. Nach einer Umfrage des Allensbach Instituts 
sahen im Jahr 2014 87 Prozent der Deutschen Bürgerkriege als einen legitimen 
Grund für Flucht. Zwei Drittel der Befragten gab zudem an, Flüchtlinge persönlich 
unterstützen zu wollen.58 Eine weitere Studie hat gezeigt, dass die deutsche Bevöl-
kerung im Vergleich zur britischen und französischen Bevölkerung eine positivere 
Haltung gegenüber „Immigration” eingenommen hat.59 Allerdings ist der Zuspruch 
im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen, auch wenn die Mehrheit der Befrag-
ten weiterhin in hohem Maße Hilfe für Flüchtlinge nach der Genfer Konvention 
unterstützt.60 

Die Ursachen dafür sind vielgestaltig, basieren aber auch auf Vorbehalten gegen-
über der liberalen Gesetzgebung und Auslegungen deutschen Flüchtlingsrechts,  
insbesondere seitens einzelner Länder. Nur etwa ein Zehntel der abgelehnten  
Asylbewerber verlassen Deutschland tatsächlich.61 Die geäußerte Kritik an den  
Missständen im deutschen Asylrecht ist berechtigt – allerdings sind die Ursachen 
komplexer als öffentlich wahrgenommen. 

Zunächst scheitert die Rückführung abgelehnter Asylbewerber an praktischen Erwä-
gungen. Oftmals sind die Personalien von Asylbewerbern nicht feststellbar, so dass 
die Herkunft der Bewerber unklar bleibt und die betreffenden Personen nicht abge-
schoben werden können. Die dezentrale Unterbringung abgelehnter Asylbewerber 
erschwert die Rückführung von Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten. Die Ein-
zelabschiebungen werden auf praktischer Ebene zudem durch die Weigerung ein-
zelner Fluggesellschaften, abschiebepflichtige Asylbewerber zu transportieren, 
erschwert. Aus den genannten Gründen haben Staaten wie die Schweiz die Leistun-
gen für anonyme Asylbewerber erheblich reduziert. Seit 2008 werden Personen mit 
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rechtskräftig abgelehntem Asylentscheid zudem von der Sozialhilfe ausgeschlossen 
und können einzig Nothilfe beantragen.62 Ähnliche Regelungen bestehen in Däne-äne-ne-
mark. In Italien werden im Falle einer negativen Entscheidung die Unterstützungs-
leistungen nach einer sechsmonatigen Frist, während der Einspruch gegen die  
Entscheidung eingelegt werden kann, eingestellt.63 In Großbritannien liegen die 
Leistungen für Geduldete deutlich unter denen der Antragssteller. Zudem müssen 
Geduldete nachweisen, dass sie mittellos sind und eine Ausreise nicht aus eigenen 
Mitteln bestritten werden kann. In Ungarn werden Abschiebepflichtige in Gewahr-
sam genommen.64 

In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht die Rechte der Asylbewerber auf 
staatliche Leistungen deutlich erhöht.65 So sind Überlegungen, monetäre Leistungen 
für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten zu kürzen, verfassungsrechtliche 
Grenzen gesetzt.66 Zudem hat die Europäische Union das Recht der Nationalstaaten 
bezüglich der Gewahrsamnahme illegaler Migranten beschränkt und die Mitglieds-
staaten in einer Richtlinie angewiesen, den Zugang für Flüchtlinge und Asylsuchen-
de zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.67 

Die deutsche Politik hat auf die mangelhafte Durchsetzung des geltenden Rechts 
mit einer Veränderung desselben reagiert und das Aufenthaltsrecht für Asylsuchen-
de – durchaus in Einklang mit der europäischen Rechtsprechung – liberalisiert. Die 
Sätze für Asylbewerber wurden bereits 2012 erhöht. Sie liegen nunmehr minimal 
unter denen des deutschen Sozialstandards und gleichen sich nach 15 Monaten  
Aufenthalt in Deutschland an. Die gesetzlichen Maßnahmen gelten bisher auch für 
geduldete Flüchtlinge, deren Asylgesuch in erster Instanz abgelehnt wurde. Zudem 
wurde die Residenzpflicht gelockert und die Integration in den Arbeitsmarkt für 
Asylbewerber und Geduldete erleichtert. Asylbewerber dürfen nunmehr nach drei 
Monaten Aufenthalt in Deutschland eine Arbeit aufnehmen und unterliegen dabei 
einer maximal fünfzehnmonatigen Vorrangprüfung.68 Damit wird bei diesen Perso-
nengruppen die Abhängigkeit von der Inanspruchnahme staatlicher Sozialleistungen 
verringert und Integration gefördert.69 

Die Neuausrichtung des Asylrechts ergibt aus vielerlei Gründen Sinn. Zum einen 
können Asylsuchende ihre Arbeitskraft nutzen (auch wenn die Integration in den 
Arbeitsmarkt oftmals schwieriger verläuft als es deutsche Wirtschaftsvertreter  
suggerieren) und sind nicht mehr auf staatliche Leistungen angewiesen, sofern  
sie einer steuerpflichtigen Beschäftigung nachgehen. Zudem war die Situation,  
insbesondere das Leben in Illegalität oder „Halb-Legalität”, für viele Asylsuchende 
kaum erträglich. 

Dennoch bleiben Teile des deutschen Asylsystems erklärungsbedürftig, insbesonde-
re hinsichtlich der Migration aus dem westlichen Balkan, der Umsetzung geltender 
Abschieberegelungen und der bisherigen Ausweitung einzelner Leistungen. Die 
Europäische Union hat Deutschlands Abschiebepraxis erst kürzlich kritisiert.70  
Die Initiative Bayerns, das Kosovo, Montenegro und Albanien als sichere Herkunfts-
staaten zu deklarieren, wurde bis zum Flüchtlingsgipfel am 24. September mehr-
heitlich abgelehnt.71 In den ersten drei Monaten 2015 entfielen auch deshalb knapp 
über 50 Prozent der Asylanträge auf sechs Westbalkan-Staaten. Im Monat März 
2015 wurde für kosovarische Staatsangehörige gegenüber März 2014 eine Steige-
rung von knapp 3.000 Prozent und für albanische Staatsangehörige eine Steigerung 
von über 300 Prozent verzeichnet. Die Gesamtschutzquoten für diese Staaten  
liegen jedoch aktuell bei zwischen 0,2 (Albanien) und 0,4 Prozent (Kosovo).72  
Zeitgleich hat Frankreich Albanien als sicheren Herkunftsstaat deklariert, woraufhin  
die Zahl der albanischen Asylgesuche in Frankreich sank. Fraglich bleibt jedoch, ob  
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die gewünschte Abschreckung von Migration durch eine Deklarierung zu sicheren  
Herkunftsstaaten tatsächlich möglich ist, zumal auch Migranten aus sicheren  
Herkunftsstaaten in Deutschland ein Asylverfahren zusteht. 

Die deutsche Politik tut sich schwer damit, Asylbewerber von Migranten, Flucht  
von Einwanderung zu unterscheiden, um moralisch schwierigen Entscheidung zu 
entgehen.73 Aus diesem Grund ist die begrenzte Rückführung abgelehnter Asyl-
bewerber auch auf mangelnde politische Bereitschaft zurückzuführen. Die mangel-
hafte Rechtspraxis resultierte zum einen aus der ablehnenden Haltung gegenüber 
„unmenschlichen” Rückführungsanwendungen in den zuständigen Bundesländern. 
Zum anderen lehnen zivilgesellschaftliche und politische Meinungsführer die Prämis-
sen des deutschen und europäischen Asylrechts offen ab. Interessenverbände wie 
ProAsyl sowie Kirchenverbände machen sich für ein Bleiberecht auch abgelehnter 
Asylbewerber stark. Auch wenn die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber, die den 
Schutz von Kirchenasyl genießen, verhältnismäßig gering ist, steht die Praxis reprä-
sentativ für die mangelnde Bereitschaft gesellschaftlich relevanter Organisationen, 
geltendes Recht umzusetzen.74 Zu Recht hat Innenminister Thomas de Maizière  
die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) zu mehr Zurückhaltung in politischen 
Fragen aufgefordert. Auch deutsche Medien tragen mit einer selektiven Bericht-
erstattung mehrheitlich zu einer Konfusion des deutschen Asylrechts bei.75 

Noch signifikanter sind die offensichtlichen Dehnungen des Asylrechts seitens  
einzelner Landesregierungen. So haben Schleswig-Holstein und Thüringen 2014 
entschieden, einen Winterabschiebestopp für alle Asylbewerber durchzusetzen, 
obgleich sich unter den Personen etliche Migranten aus Westbalkan-Staaten befan-
den, deren Anerkennungsquote minimal ist.76 Zudem überlegen rot-grün geführte 
Länder, Asyl-suchenden eine Arbeitserlaubnis ab dem ersten Aufenthaltstag zu 
gewähren. Rot-grün geführte Länder haben in der Vergangenheit erfolgreich auf 
eine Änderung des Sachleistungsprinzips zugunsten monetärer Zuwendungen für 
Asylbewerber bestanden.77 Gleichzeitig berufen sich Menschenrechtsorganisationen 
und Landespolitiker auf eine höchst selektive Rechtsauslegung. Während die Ein-
klagerechte erstinstanzlich abgelehnter Asylbewerber oftmals betont und ausgereizt 
werden, werden Abschiebungen gleichzeitig abgelehnt.

Es ist zweifelhaft, ob die Kompromisse im Bund-Länder-Gipfel Ende September zu 
einer wirklichen Verbesserung der mangelnden Abschiebepraxis führen werden, 
zumal sich angesichts des Zustroms an Migranten mittlerweile andere Fragen 
bezüglich der grundgesetzlichen Aufrechterhaltung des deutschen Asylrechts stel-
len. Entscheidende, vom Innenministerium vorgeschlagene Änderungen wie das 
„Flughafen-Verfahren” zur Vermeidung der Weiterleitung nichtanspruchsberechtigter 
Wirtschaftsmigranten in Erstaufnahmelager und die Mittelstreichung offenkundig 
chancenloser Bewerber auf Reiseproviant und Rückfahrkarte, wurden verwässert.78 
Ob einzelne Bundesländer den Forderungen nach schnelleren Abschiebungen nach-
kommen werden, bleibt angesichts der bisherigen mangelhaften Umsetzung abzu-
warten.79 

Auf der anderen Seite haben auch Wirtschaftsvertreter deutlich gemacht, dass sie 
an einer liberalen Auslegung der Asylgesetzgebung Interesse haben. Die Forderung 
der deutschen Wirtschaft kommt dabei einem Eigeninteresse nach, verweigert sich 
jedoch einer Diskussion um die gesellschaftlichen Folgen. So geht die Mehrheit  
der deutschen Führungskräfte davon aus, dass die „Grenze der Belastbarkeit” bei 
der Flüchtlings- und Migrantenaufnahme nicht erreicht sei und lehnt das Abfangen 
von Flüchtlingsbooten ab.80 Vertreter des Innenministeriums haben jedoch betont, 
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dass eine hohe Anzahl an Asylbewerbern nicht umgehend in den Arbeitsmarkt inte-
griert werden kann. Zahlen aus Dänemark zeigen, dass von den zwischen 2000  
und 2003 eingereisten Flüchtlingen inzwischen nur jeder Vierte beschäftigt ist.81 
Gunnar Heinsohn hat darauf hingewiesen, dass die Leistungsfähigkeit von Schülern 
mit Migrationshintergrund hinter denen der Schüler ohne Migrationshintergrund 
zurückfällt und appelliert an die Politik, den kurzzeitigen Interessen deutscher Wirt-
schaftsvertreter nicht zu folgen.82 

Der innenpolitische Umgang mit der Asylfrage mit der nach wie vor hohen Zahl an 
Migranten ohne Aussicht auf Asyl oder subsidiären Schutz verhindert eine potentiell 
höhere Aufnahme von Flüchtlingen aus Krisen- und Kriegsgebieten, beispielsweise 
über gesteuerte Resettlement-Programme. Zum anderen unterhöhlt die Aufnahme 
von Wirtschaftsmigranten den gesellschaftlichen Konsens bezüglich der Aufnahme 
von hilfsbedürftigen Bürgerkriegsflüchtlingen aus der MENA-Region. So bemisst  
sich das Bleiberecht in Deutschland oft nicht nach dem Status des Asylsuchenden 
als Flüchtling. Vielmehr steht der „ökonomische Nutzen” auch abgelehnter Asyl-
bewerber im Vordergrund.83 

Die Ablehnung von Abschreckungselementen, wie sie in den USA, Kanada oder Aus-
tralien angewandt werden, begründet sich aus menschenrechtlichen Grundsätzen 
der Europäischen Union, der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts sowie der mangelhaften  
Umsetzung geltenden Rechts durch einzelne Bundesländer. Das Resultat ist, dass  
in Europa die „Pull-Faktoren” für Migration aus Afrika und der MENA-Region gestärkt 
werden. Das trifft insbesondere auf Deutschland und Schweden zu, die entgegen 
der Praxis ihrer Nachbarstaaten in der Vergangenheit auf eine Ausweitung der Asyl-
bewerberleistungen gesetzt haben.84 Die liberale deutsche Asylpraxis wurde zuletzt 
vom albanischen Innenminister Tahiri beanstandet, der darin einen Hauptgrund für 
die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Albanien sieht.85 Auch der kosova-
rische und serbische Ministerpräsident haben sich negativ zu den „Pull-Faktoren” 
des deutschen Asylsystems geäußert. Zudem hält der Hohe Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen, António Guterres, die einseitige Belastung Deutschlands 
und Schwedens auf Dauer für nicht tragfähig.86 Hält der Migrationsdruck an, wirft 
dies somit auch die Frage auf, inwieweit langwierige, rechtsstaatliche Asylverfahren 
auf Dauer durchzuhalten sind. 
 

4. Schlussfolgerungen und Lösungsansätze

a) GEAS

Gemessen an der im Vertrag von Amsterdam gesetzten Zielvorgabe einer solidari-
schen Asylpolitik ist die Flüchtlings- und Migrationspolitik der Europäischen Union 
weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Letztlich zeigt der Umgang mit  
Asyl, dass die nationalstaatliche Politik trotz europäischer Standards noch immer 
Vorrang vor gesamteuropäischen Maßnahmen hat. Die Gründe für das Scheitern 
einer Europäischen Asylpolitik sind komplex. Ein von Deutschland und wenigen 
anderen Staaten praktiziertes „race to the top”, also eine Ausweitung der Ansprü-
che auch abgelehnter Asylbewerber, ist aus innenpolitisch-rechtlicher Perspektive 
verständlich, droht aber, die Dichotomie in der europäischen Asylpolitik zwischen 
attraktiven Zielstaaten und Staaten mit minimalen Versorgungsstandards für 
Flüchtlinge zu verstärken. 
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Eine von verschiedenen Seiten bemühte Quotenregelung zur Verteilung von Flücht-
lingen in Europa bietet nur auf den ersten Blick eine überzeugende Lösung. Mit-
gliedsstaaten wie Deutschland würden wegen der Unterschiede bei den tatsäch-
lichen Lebens-, Leistungs- und Rechtsverhältnissen und -standards von Asylsuchen- 
den sowie der dort vorhandenen Diaspora weiter faktisch bevorzugt. Es ist davon 
auszugehen, dass Flüchtlinge weiter Anstrengungen unternehmen, in dem erreich-
ten Wunsch-Zielstaat zu bleiben beziehungsweise diesen zu erreichen. Damit  
müsste es auch künftig zu Überstellungen innerhalb der EU kommen, die bis heute 
nur mangelhaft durchgesetzt werden. Eine Aufteilung von Asylbewerbern auf die 
Mitgliedsstaaten durch eine Quote würde nicht automatisch dort zu einer Verbesse-
rung der Asylverfahren und Aufnahmebedingungen führen. Die nationalen Asyl-
standards müssten daher auf europäischer und nicht auf sozialstaatlich-nationaler 
Ebene einander angepasst werden. Das erscheint aufgrund der unterschiedlichen 
Entwicklungen in den europäischen Staaten jedoch unrealistisch und müsste mit 
einer partiellen Beschränkung der Souveränität nationaler Parlamente und Gerichte 
einhergehen. 

Aufgrund der nationalstaatlichen Vorbehalte gegenüber einer europäischen Rege-
lung des Asylsystems werden das Europaparlament und die Kommission auch künf-
tig eine untergeordnete Rolle spielen. Eine Harmonisierung des GEAS bleibt auf-
grund der limitierten Durchgriffsrechte supranationaler Institutionen limitiert, zumal 
das Dublin-System wenige Anreize für EU-Peripheriestaaten setzt, die Durchlässig-
keit nationaler Grenzen zu vermindern. Die jetzige Praxis birgt die potentielle 
Gefahr einer zumindest partiellen Aussetzung des Schengen-Abkommens.87

Die zitierten Statistiken haben zudem deutlich gemacht, dass Vorbehalte gegenüber 
der Aufnahme von Flüchtlingen keinesfalls nur monetär zu begründen sind, sondern 
dass kulturelle Faktoren ebenso wichtig sind. Integrationsbereitschaft kann daher 
nicht einzig über monetäre Umverteilung ausgeglichen werden. Das „Relocation-
Programm” bei gleichzeitiger Umsetzung der Registrierungs-Richtlinien seitens  
Italiens und Griechenlands ist zwar ein erster Ansatz zur Lösung der Flüchtlings-
verteilungsproblematik. Allerdings bleibt dieses Mittel aufgrund der Ablehnung  
mehrerer EU-Staaten auf eine langfristige Quotenregelung begrenzt, zumal auch 
nach der „Relocation” nicht ausgeschlossen ist, dass es zu innereuropäischen Wan-
derungsbewegungen der Flüchtlinge kommt. 

In Anbetracht der Entwicklungen erscheint eine Lösung der Flüchtlingsproblematik 
außerhalb der Europäischen Union auch durch eine Stärkung der EU-Außenpolitik 
möglich. Die Transitrouten und die Lage in den Herkunftsstaaten müssen dabei 
stärker in den Fokus zu rücken. Aufnahmelager in Nordafrika zur Bearbeitung von 
Asylanträgen und eine robuste Bekämpfung der Schlepper sind angesichts  
der mangelnden Solidarität innerhalb Europas ein gemeinsamer Nenner, auf den 
sich die EU-Staaten einigen können.88 Der EU-Afrika-Valletta-Gipfel im November 
und die Einbeziehung des Khartum- und Rabat-Prozesses zur Stabilisierung der 
Fluchtbedingungen und der Bekämpfung von Schleusern in Afrika kann ein weiterer 
Ansatz sein.89 Entscheidend ist hierbei, die afrikanischen Regierungen zunehmend 
in die Pflicht zu nehmen, ihrer Verantwortung bei der Bekämpfung von Schleusern 
nachzukommen.

Entwicklungspolitische Maßnahmen der Europäischen Union im Mitt-leren Osten 
sollten verstärkt werden, um die Bedingungen in den jordanischen, libanesischen 
und türkischen Flüchtlingslagern zu verbessern. Die mangelnde Bereitschaft, den 
Verpflichtungen aus der Syrien-Geberkonferenz nachzukommen zeigt jedoch, dass 
die EU auch hier Umsetzungsprobleme hat. 
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Das bedeutet jedoch nicht, dass die europäischen Institutionen untätig bleiben 
müssen. Die Aufsicht über Aufnahmebedingungen kann langfristig zu einem huma-
neren Umgang mit Flüchtlingen führen. Die EU kann zudem unterstützend in den 
Aufbau von Aufnahmezentren im östlichen Europa eingreifen. Auch die medizinische 
Betreuung kann über den EU-Fonds für Asylpolitik verbessert werden. Gleichzeitig 
sollten die europäischen Institutionen, insbesondere die Kommission, die gewünsch-
te Europäisierung von Asylkriterien aufrechterhalten, um Druck auf die Mitglieds-
staaten auszuüben. Des Weiteren kann über eine Flexibilisierung des Europäischen 
Asylsystems nachgedacht werden. Angesichts der ablehnenden Haltung einzelner 
osteuropäischer Staaten und der humanitären Krise in der MENA-Region sollte  
es bezüglich der präferierten Aufnahme christlicher Flüchtlinge keine Denktabus 
geben. Der Europäische Rat kann die Benennung sicherer Herkunftsstaaten koordi-
nieren, auch wenn eine Einigung aufgrund der vom Europäischen Gerichtshof gefor-
derten Zustimmung des EU-Parlaments die Implementierung einer gemeinsamen 
Liste erschwert.90 Die europäischen Institutionen bieten sich als Diskussionsforum 
zu den teils auseinanderlaufenden Leistungsstandards der einzelnen Asylsysteme 
an. 

Die Wirkungen von Sanktionsmechanismen bleiben hingegen beschränkt. Beispiels-
weise wird eine Bestrafung Griechenlands in Form einer Reduzierung monetärer 
Hilfsmittel den Willen der griechischen Politik und Bevölkerung nach einer Umset-
zung europäischer Standards und Richtlinien nicht befördern. Sollte es trotz „Relo-
cations” innerhalb Europas sowie der Unterstützung Italiens und Griechenlands  
bei der Registrierung von Asylbewerbern weiterhin zu zahlreichen Schleusungen  
in das nördliche Europa kommen, muss auch über die partielle Wiedereinführung 
des nationalen Grenzschutzes mitsamt den vom Innenministerium vorgeschlagenen 
„Flughafenverfahren” in grenznahen Transitzonen nachgedacht werden. Die Rück-
nahme der Visaliberalisierungen für Westbalkanstaaten sollte dabei als Ultima Ratio 
durchaus in Betracht gezogen werden. 

b) Populismus

Das Kernproblem der deutschen Asylpolitik ist die selektive Umsetzung geltenden 
Rechts. Zentral bleibt dabei der mangelnde politische Wille, den Rechtsrahmen des 
deutschen Asylrechts bei Rückführungen auszuschöpfen. Die Anwesenheit auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik, nicht die Anerkennung einer Schutzberechtigung ent-
scheidet über den Verbleib in Deutschland. Eine scharfe staatliche Abgrenzung nach 
links und rechts ist am erfolgversprechendsten, wenn rechtliche Rahmenbedingun-
gen in den Mittelpunkt der Politik und der gesellschaftlichen Auseinandersetzung 
gestellt werden. Das bedeutet, dass Gesetz und Recht den moralischen Kriterien, 
nach denen Kirchenverbände und einige Landesregierungen handeln, vorangestellt 
werden muss. Die derzeitige Vermischung von Flüchtlingen und Migranten mag  
aus humanitären Gesichtspunkten richtig sein, zumal diese Kriterien bei Migranten 
aus diktatorisch geführten afrikanischen Staaten oftmals verschwimmen. Dennoch 
ist die Aufrechterhaltung rechtlicher Unterschiede fortzuführen, weil dadurch die 
gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Hilfsbedürftigen dauerhaft gewährleistet 
werden kann. Das bedeutet seitens der Politik, rechtmäßige Asylansprüche zu  
fördern und Versuchen, geltendes Recht zu unterminieren, entschieden entgegen-
zutreten. Hierbei sollte der Bund klar kommunizieren, dass eine monetäre Unter-
stützung der Länder auch von der Umsetzung geltenden Rechts abhängt. Gesetzes-
änderungen zur Verstärkung der Ausreisepflicht bringen nichts, wenn diese auf 
Landesebene ignoriert werden. 

„Flughafenverfahren” 
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Schließlich bedarf es einer offen geführten Debatte bezüglich der künftigen gesell-
schaftlichen Herausforderungen im Hinblick auf Flucht und Migration. Zu einer  
ehrlichen Debatte gehört die Feststellung, dass Deutschland in Flüchtlingsfragen 
weniger Lasten trägt als Jordanien, der Libanon, die Türkei und andere Staaten in 
Krisenregionen. Betont werden sollte, dass der Großteil der Migranten in Deutsch-
land aus Ländern der Europäischen Union kommt. Zudem kann eine offen geführte 
Debatte die Chancen der außereuropäischen Migration im Kontext des demographi-
schen Wandels in Deutschland hervorheben. Zudem kann die Aufnahme einer  
verhältnismäßig großen Gemeinschaft die Handelsbeziehungen mit den Herkunfts-
regionen festigen, die Außenpolitik durch den Zugang zu relevanten Akteuren in 
den Ursprungsländern stärken und langfristig eine gut ausgebildete Schicht in den 
Herkunftsstaaten generieren, denen Kontakte zu ihrem ehemaligen Zufluchtsstaat 
wichtig sind.91

Es sollte auf der anderen Seite klargestellt werden, dass Zuwanderung über das 
Asylsystem größere Probleme bei der Integration in den Arbeitsmarkt darstellt  
als die Praxis der gezielten Abwerbung „klassischer” Einwanderungsländer. Zu der 
Debatte gehört auch die Nennung von wirtschaftlichen „Pull-Faktoren” in Deutsch-
land und die gleichzeitige Absenkung monetärer Leistungen für Asylbewerber und 
Geduldete in Staaten wie Großbritannien und Dänemark. Die ehemalige Ausländer-
beauftragte des Berliner Senats, Barbara John, hat die großzügigen Asylmaßstäbe 
Deutschlands als „weltweit einzigartig” beschrieben.92 In Anbetracht dessen ist es 
fraglich, ob die unterschiedlich geprägten Gesellschaften Europas dem deutschen 
Weg in Asylfragen folgen wollen. Darüber hinaus wird die Aufnahme hunderttausen-
der Migranten die strukturellen Probleme Afrikas, des westlichen Balkan und der 
MENA-Region nicht beheben; vielmehr könnte ein „brain drain” junger Menschen  
die Entwicklung in den Herkunftsstaaten negativ beeinflussen.93

Gleichzeitig darf die öffentliche Diskussion nicht davor zurückschrecken, die lang-
fristigen Auswirkungen gesellschaftlicher Diversität durch Zuwanderung zu erörtern. 
So kann eine dauerhaft ungeregelte Einwanderungspraxis Auswirkungen auf die 
Kohäsion einer Gesellschaft haben. Mangelnde Kohäsion könne langfristig zu einer 
abnehmenden Bereitschaft zur Finanzierung eines großzügigen Wohlfahrtsstaats 
führen.94 Paul Collier hat die Kombination aus einer Politik der offenen Tür, Multikul-
turalismus und der Zurverfügungstellung von Sozialleistungen gar als „Impossible 
Trinity” („unmögliche Dreieinigkeit”) bezeichnet. So kann ein anhaltender, ungere-
gelter Migrationsdruck historisch gewachsene Normen der Kooperation unterminie-
ren. Zudem würden Konflikte aus demokratisch-rechtsstaatlich weniger entwickel-
ten Regionen Einfluss auf die Funktionalität der Gastgesellschaft haben.95 Um die 
gesellschaftlichen Veränderungen erfolgreich zu absorbieren, muss mittelfristig  
auch in Deutschland über eine gesteuerte Begrenzung der Aufnahme asylberechtig-über eine gesteuerte Begrenzung der Aufnahme asylberechtig-gesteuerte Begrenzung der Aufnahme asylberechtig-
ter Flüchtlinge nachgedacht werden. 
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